
 

 Bitte wenden 

Antrag auf einen Wohnheimplatz 
im Studentenwohnheim Bronnenweg 10 oder Würthweg 4/6 in 72488 Sigmaringen 

 
□ Bronnenweg 10 (sofern möglich) 
 

□ Würthweg 4/6 (sofern möglich) 
 

□ zum Sommersemester ab: 01.03.____________ 
 

□ zum Wintersemester ab:  01.09._____________ 
 

□ Ich bin derzeit Untermieter bei ______________ 

GSW Sigmaringen ______________ und möchte das Zimmer zum 

Leopoldplatz 1 01.03. bzw. 01.09, sofern möglich, übernehmen. 

72488 Sigmaringen  
 

  

Angaben zur Person:  Herr ☐ Frau ☐ 

Vorname:   

Name:   

E-Mail:   

Geburtsdatum:   

Geburtsort u. –land:   

Nationalität:   

Studiengang / ab:   

Heimatadresse:   

Straße und Hausnummer:   

PLZ und Ort:   

Land:   

Telefon privat:   

Telefon mobil:   
 

Bitte fügen Sie unbedingt Ihre gültige Immatrikulationsbescheinigung diesem Antrag 
bei.  
 

Ich versichere hiermit die Richtigkeit meiner Angaben. 
 

__________________________________  _____________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift) 
 

Wird von der GSW ausgefüllt:   

 WIE/Obj/VE:    Mietbeginn:   

 Immoblue-Nr. / Datum/ Kurzzeich.  
 

  



 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
 

 Antragsberechtigt sind Studierende mit einer Immatrikulationsbescheinigung der 
Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen. Die gültige Immatrikulationsbeschein-
igung wird zwingend als Nachweis benötigt.  

 Bewerbungen für das Sommersemester sind bis spätestens 31.01. des laufenden 
Jahres einzureichen.  

 Bewerbungen für das Wintersemester sind bis spätestens 15.07. des laufenden 
Jahres einzureichen. 

 Die Antragsbearbeitung erfolgt in der Reihenfolge des Posteingangs. Ist die 
Zuweisung eines Wohnplatzes nicht möglich, wird der Antrag in unserer Datenbank 
erfasst, die fortlaufend bearbeitet wird. 

 Sobald ein Wohnheimplatz für Sie zur Verfügung steht, wird Ihnen ein Mietvertrag 
zugesandt. Der Mietvertrag muss innerhalb der genannten Frist unterzeichnet 
zurückgesendet werden. Sollte der Mietvertrag innerhalb der genannten Frist nicht 
bei uns eingegangen sein, gilt der Antrag als zurückgezogen. Eine weitere 
Bearbeitung erfolgt nicht. 

 Bei Nichtzuweisung eines Wohnheimplatze werden die eingereichten Unterlagen 
innerhalb eines Jahres gelöscht, vernichtet und nicht zurückgesandt.  

 Die nach Art. 13 DS‐GVO bei der Datenerhebung bekannt zu gebenden 
Informationen finden sie auf unserer Webseite  
https://www.gsw‐sigmaringen.de/Datenschutz. 

 Zum Mietbeginn ist eine Kaution in Höhe von 200,00 € zu überweisen, die nach 
Beendigung des Mietverhältnisses und ordnungsgemäßer Rückgabe der Mietsache 
wieder ausbezahlt wird. 

 
Informationen zum Wohnheimplatz: 
 
Unser Studentenwohnheim im Würthweg 4/6 liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Fachhochschule und besteht aus 3er- und 2er-Wohngemeinschaften sowie einigen 1-Zim- 
mer-Appartements. Das Wohnheim im Bronnenweg 10 ist ca. 25 Minuten zu Fuß von der 
Fachhochschule entfernt und besteht aus 4er- und 3er-Wohngemeinschaften. 
Busverbindungen vom Wohnheim zur Fachhochschule sind werktags gegeben. Die 
einzelnen Zimmer sind unterschiedlich groß und möbliert. Jedes Zimmer ist wie folgt 
ausgestattet:  
 

 Schreibtisch 
 Stuhl 
 Bettcouch 
 Bücherregal 
 Nachtschränkchen 
 Kleiderschrank 
 Kabelfernsehanschluss. 

 

Matratze, Bettzeug und Bettwäsche sind nicht vorhanden. Außerdem stehen jeder 
Wohngemeinschaft eine Einbauküche mit Herd, Spüle und Kühlschrank sowie einem 
Badezimmer bestehend aus Dusche, WC und Waschbecken zur Verfügung. Die meisten 
Zimmer haben einen direkten Balkonzugang. Je nach Lage und Größe des Zimmers richtet 
sich der Mietpreis. Die Verträge werden auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, längstens jedoch 
für die Dauer des Studiums an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und beginnen jeweils 
zum 01.03. bzw. zum 01.09. eines Jahres. 
 
Alle Studenten können gemeinschaftlich einen verschließbaren Fahrradkeller, einen 
Trockenraum, zwei Waschmaschinen und einige Parkplätze um das Gebäude nutzen. 
 


